
Vermietungsbedingungen 

 

 

1. Montage-, Service- und Reparaturarbeiten am Mietobjekt dürfen nur durch, oder 

nach Anweisungen von Mitarbeitern der Coffee Racer GmbH, ausgeführt werden. 

Diese Leistungen sind im Mietpreis inbegriffen. Ausgenommen sind Arbeiten und 

Ersatzteillieferungen, als Folge unsachgemässer oder fahrlässiger Bedienung. Das 

Erstellen der Anschlüsse für Wasser, Strom und anderes Zubehör gehen zu Las-

ten des Mieters. 

 

2. Der Mieter ist verantwortlich, dass das Mietobjekt in hygienisch einwandfreiem Zu-

stand benützt wird wozu dessen tägliche Reinigung gehört. Ebenso sind die Pro-

dukte, gemäss Weisungen auf den Verpackungen zu lagern. 

 

3. Der Mieter verpflichtet sich, aus diesem Mietobjekt ausschliesslich Produkte der 

Coffee Racer GmbH auszuschenken. 

 

4. Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt inkl. Zubehör gegen Feuer, Beschädi-

gung und Diebstahl zu versichern. Der Mieter haftet gegenüber der Coffee Racer 

GmbH für allfällige Schäden oder Verluste. 

 

5. Das Mietobjekt bleibt Eigentum der Coffee Racer GmbH und darf weder verpfändet 

noch sonst in irgendeiner Form belastet werden. Adressänderungen, sowie allfälli-

ge Rechtsnachfolger, sind der Coffee Racer GmbH rechtzeitig schriftlich mitzutei-

len. 

 

6. Dieser Vertrag tritt nach beidseitiger Unterzeichnung in Kraft und wird für die ver-

einbarte Dauer fest abgeschlossen.  

 

7. Zahlungskonditionen: Nach Erhalt der Rechnung innert 10 Tagen zahlbar. 

 

8. Der Gerichtsstand befindet sich am Geschäftssitz der Coffee Racer GmbH. 

 

9. Änderungen oder Ergänzungen der im vorliegenden Vertrag (einschliesslich Ver-

mietungs-Bedingungen) umschriebenen Bestimmungen erlangen erst Geltung 

nach schriftlicher Bestätigung durch die Vermieterin. 


